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2587 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVII. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (2553 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das 
Mutterschutzgesetz, das Väter-Karenzgesetz, das Landarbeitsgesetz und das Betriebliche 
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz geändert werden (Sonderwochengeld-
Gesetz)  

Unselbstständig erwerbstätige Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert 
sind, haben vor und nach einer Geburt Anspruch auf Wochengeld als Leistung der Krankenversicherung. 
Auch Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, sind in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversichert und haben Anspruch auf Wochengeld. Die Dauer des Bezuges von 
Kinderbetreuungsgeld ist nicht an die Dauer der Karenz gekoppelt. Häufig wird aus finanziellen 
Überlegungen der einjährige Bezug des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes gewählt, aber 
dennoch eine längere Zeit der Karenz in Anspruch genommen. Tritt der Versicherungsfall der 
Mutterschaft (in der Regel acht Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin) während der Karenz, 
aber nach dem Auslaufen der gewählten Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes ein, so liegt keine 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung aufgrund der karenzierten Beschäftigung vor. Aus 
diesem Grund besteht nach geltender Rechtslage kein Anspruch auf Wochengeld. 
Der OGH hat in seinem Urteil vom 30. August 2022, 8 ObA 42/22t, ausgesprochen, dass diese 
Rechtslage dem Unionsrecht widerspricht. Das Recht auf Mutterschutzurlaub im Sinne der Mutterschutz-
RL 92/85/EWG – und insbesondere auf die in diesem Zusammenhang gebührende Geldleistung – darf 
nicht durch die Inanspruchnahme eines Elternurlaubes beeinträchtigt werden. 
Aus diesem Grund wird mit vorliegendem Antrag ein Sonderwochengeld für die betroffene 
Personengruppe geschaffen. 
Die Einführung des Sonderwochengeldes erfordert auch Anpassungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz, 
im Familienlastenausgleichsgesetz, im Mutterschutzgesetz, im Väter-Karenzgesetz, im Landarbeitsgesetz 
und im Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz. 
 
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
06. Juni 2024 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der Berichterstatterin 
Abgeordneten Barbara Neßler die Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Alois Stöger, diplômé, 
Mag. Gerald Loacker und Bettina Zopf sowie der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz Johannes Rauch. 
 
Bei der Abstimmung wurde der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit 
(dafür: V, S, F, G, dagegen: N) beschlossen.  
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Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (2553 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 2024 06 06 

 Barbara Neßler Josef Muchitsch 
 Berichterstatterin Obmann 
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